
 

 

Ausschreibung 

Auszeichnung der Hessischen Staatskanzlei und des DEHOGA Hessen e. V. 

„Hessens beste Dorfgasthäuser 2026“ 

 

Um die bedeutende Rolle der hessischen Gastronomiebetriebe für die ländlichen 

Räume hervorzuheben und zu würdigen, lobt die Hessische Staatskanzlei zusammen 

mit dem DEHOGA Hessen e. V. zum vierten Mal die Auszeichnung „Hessens beste 

Dorfgasthäuser“ aus.  

Die Auszeichnung hat zum Ziel, den besonderen gesellschaftlichen Wert der Gast-

ronomiebetriebe in Hessens ländlichen Räumen hervorzuheben und öffentlich zu 

honorieren. Denn gerade hier erzählen viele Erfolgsgeschichten von einem Feingefühl 

für lokale Nischen und Bedarfe, von Kreativität, von lokaler Verbundenheit, Verantwor-

tung und auch von Ausdauer in herausfordernden Zeiten.  

Die Wirtshauskultur hat sich vielerorts verändert, von dem typischen Dorfgasthaus ist 

kaum mehr zu sprechen. Dessen Bedeutung als soziale Institution für die Menschen 

verbleibt dabei unverändert wichtig, gerade dort, wo es nur (noch) wenige öffentliche 

Orte des Austauschs und der Begegnung gibt. Daher steht, anders als bei anderen 

Auszeichnungen, nicht die kulinarische Leistung oder der besondere Service im Vor-

dergrund. Vielmehr sollen Leistungen, bezogen auf die regionale und gesellschaftliche 

Bedeutung als Treffpunkt, als Arbeitgeber vor Ort und als Wirtschaftsfaktor für die 

ganze Region, herausgestellt werden.  Die Auszeichnung soll diesen Einsatz wert-

schätzen, der täglich erbracht wird.  

Die ausgezeichneten Gasthäuser stehen für Vielfalt, Tradition und Innovation. Alle 

Gastronomiebetriebe aus den ländlichen Räumen Hessens können sich für die Aus-

zeichnung bewerben, die sich durch ihren Beitrag   

• zum gesellschaftlichen Miteinander, 

• als Arbeitgeber vor Ort und regionaler Wirtschaftsfaktor,  

• für Innovation und Transformation, 

mit dem Ziel des Wettbewerbs identifizieren.  

Ziel ist es, ein buntes Bild hessischer Gasthaus- und Lebenskultur zu zeichnen, mit 

einer Broschüre, die als etwas anderer Gastronomieführer Hessens beste Dorfgast-

häuser und deren Besonderheiten vorstellen wird.  Alle ausgezeichneten Betriebe er-

halten zudem eine Plakette und eine Urkunde.  
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Teilnahmebedingungen 

Teilnehmen können Gastronomiebetriebe (Gasthäuser, Landgasthöfe und Gastwirt-

schaften) mit regelmäßigen Öffnungszeiten, die in Hessens ländlichen Räumen ver-

ankert sind (vgl. Karte zum Bewerbungsgebiet). Ausgeschlossen sind Gastronomie-

betriebe aus Städten ab 50.000 Einwohnerinnen und Einwohnern. 

Bewerbungen können von Freitag, 30. Januar 2026 bis einschließlich Freitag, 20. 

März 2026 online über die Bewerbungsplattform unter www.wettbewerb.dgh-hes-

sen.de eingereicht werden.  

Jury 

Die Auswahl erfolgt durch eine sechsköpfige Fachjury. Ihr gehören an:   

▪ Frank Aletter, Geschäftsführer Hessische Industrie- und Handelskammer 

▪ Knut John, Beauftragter des Landes Hessen für die Ländlichen Räume  

▪ Julia Kraushaar, Geschäftsführerin MGH Gutes aus Hessen GmbH 

▪ Herbert Lang, Abteilungsleiter Hessen Tourismus, HessenAgentur, 

▪ Graziella Lindner, Hessische Foodbloggerin  

▪ Dr. Hilmar Siebert, Vizepräsident, ADAC Hessen-Thüringen e. V.  

Die Hessische Staatskanzlei und der DEHOGA Hessen e. V. nehmen als nicht stimm-

berechtigte Mitglieder an der Jurysitzung teil und moderieren diese.  

Auszeichnung 

Die Auszeichnung wird im August 2026 im Rahmen einer feierlichen Verleihung durch 

den Hessischen Ministerpräsidenten und den Präsidenten des DEHOGA Hessen e. V. 

erfolgen.  

Ansprechpartnerinnen für Rückfragen   

DEHOGA Hessen e. V. 

Annerose Steiger und Karin Schanné 

0611 992 01 13 

steiger@dehoga-hessen.de 

schanne@dehoga-hessen.de 

oder 

Hessische Staatskanzlei, Referat „Gleichwertige Lebensverhältnisse“ 

Claudia Hefner und Vicky van Venrooy 

Tel.: 0611 32 114861 

claudia.hefner@stk.hessen.de 

vicky.vanvenrooy@stk.hessen.de   

http://www.wettbewerb.dgh-hessen.de/
http://www.wettbewerb.dgh-hessen.de/
mailto:claudia.hefner@stk.hessen.de
mailto:vicky.vanvenrooy@stk.hessen.de
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